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MUSTERFORMULIERUNG: VERBRAUCH DER STEUERERMÄSSIGUNG 


Sehr geehrte/r …, 

nach Durchsicht Ihres Steuerbescheids möchte ich Sie auf ein wichtiges Risiko aufmerksam machen: Die angewandte Steuerermäßigung gem. § 34 Abs. 3 EStG kann nur einmalig im Leben beansprucht werden. Da das Finanzamt diese Ermäßigung aktuell berücksichtigt hat, ist diese Möglichkeit bei zukünftigen Veräußerungsgewinnen nicht mehr verfügbar.

Wie ein Gericht den Verbrauch der Steuerermäßigung bewerten wird, ist fraglich. In die Risikobetrachtung müssen jedoch die Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zum sog. „Objektverbrauch“ einfließen. Diese legen nahe, dass eine Steuerermäßigung auch als „verbraucht“ gilt, wenn sie gewährt wurde, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen vorlagen. Dabei ist es unerheblich, dass die Steuer­ermäßigung ohne entsprechenden Antrag gewährt wurde.

Ich empfehle Ihnen daher, zu prüfen, ob ein Einspruch sinnvoll ist, um diese 
Ermäßigung für einen späteren Zeitpunkt zu erhalten. Gern berate ich Sie ausführlicher zu den möglichen steuerlichen Konsequenzen und der bestmöglichen Vorgehensweise für Ihre Situation.

Mit freundlichen Grüßen,

... [Steuerberater]








	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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